
 
 
 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 
der Fa. Hecht Technologie GmbH - Stand 01.01.04 

 
§ 1 Allgemeines: 
 
 Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegen-
 stehende oder von unseren Bedingungen abweichende 
 Bedingungen des Lieferanten werden nicht anerkannt; dies
 gilt auch bei vorbehaltloser Abnahme der Lieferung. Sie 
 gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem  
 Lieferanten, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
 einbezogen werden. 
 
§ 2 Offerte, Anforderungen an Dokumente des Lieferanten: 
 
    (1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung binnen 14 
 Tagen anzunehmen, sofern im Einzelfall nicht andere 
 Bindungsfristen vereinbart werden 
 
    (2) In allen Schriftstücken ist anzugeben: Bestellnummer, Bestell- 
 datum, Zeichen, Auftragsnummer, Artikelnummer des 
 Bestellers etc. 
 
    (3) Rechnungen und Lieferscheine müssen in Ausdrucksweise, 
 Reihenfolge des Textes und der Preise der Bestellung 
 entsprechen. Etwaige Mehr- oder Minderleistungen sind in 
 den Dokumenten gesondert aufzuführen. 
 
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen: 
 
    (1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. 
 
    (2) Er beinhaltet die gesetzliche Mehrwertsteuer. Ebenso ist 
 eine Lieferung �frei Haus� einschließlich Verladung 
 und Verpackung inbegriffen. 
 
    (3)  Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im 
  gesetzlichen Umfang zu. 
 
§ 4 Lieferzeit und Lieferverzug:  
 
    (1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. 
 
    (2) Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, einen 
 pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 1,5 % des 
 Lieferwertes pro vollendeter Woche zu verlangen; allerdings 
 können von uns höchstens 5 % als Pauschale geltend gemacht 
 werden. 
 Dabei hat der Lieferant das Recht, uns nachzuweisen, dass 
 kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 
 Weitergehende gesetzliche oder vertragliche Ansprüche  
 (insbesondere Schadensersatz wegen Pflichtverletzung) 
 bleiben vorbehalten. 
 
    (3) Höhere Gewalt (Krieg, Unruhen, Naturkatastrophen u.ä.), 
 Arbeitskämpfe, behördliche Maßnahmen und sonstige  
  unabwendbare Ereignisse berechtigen uns zum Rücktritt vom 
 Vertrag, sofern uns kein Verschulden trifft und uns aufgrund 
 der nicht unerheblichen Überschreitung der Lieferziele eine 
 Fortsetzung des Vertrags nicht zuzumuten ist. Der Lieferant 
 gibt uns die genannten Umstände unverzüglich unter Angabe 
 der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der 
 Unterbrechung bekannt.  
 
§ 5 Mängeluntersuchung: 
 
    (1) Eine Rügeobliegenheit unsererseits nach § 377 HGB ist aus- 
 geschlossen. Wir verpflichten uns zur Mindestkontrolle 
 anhand des Lieferscheins und auf Transportschäden; der 
 Lieferant verpflichtet sich zur Warenendkontrolle und schließt 
 eine Qualitätssicherungsvereinbarung mit uns ab. 
 
    (2) Für den Fall, dass keine Qualitätssicherungsvereinbarung 
 besteht, gilt unsere Rüge als rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
 von 7 Werktagen, gerechnet ab Wareneingang oder bei 
 versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim Lieferanten 
 eingeht. 
§ 6 Sach- und Rechtsmängelhaftung: 

 
    (1) Sämtliche gesetzlichen Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln 
 stehen uns vollumfänglich zu. 
 Wir sind insbesondere berechtigt, bei Mängeln nach unserer 
 Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien 
 Sache zu verlangen; die dazu erforderlichen Kosten hat der 
 Lieferant in vollem Umfang zu tragen. 
 Weiter stehen uns die gesetzlichen Schadensersatzansprüche 
 ungekürzt und unbeschränkt zu. 
 
    (2) Es gelten die ungekürzten gesetzlichen Verjährungsfristen. 
 
    (3) Bei Gefahr in Verzug oder bei besonderer  Eilbedürftigkeit 
 sind wir berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die 
 Mangelbeseitigung selbst vorzunehmen 
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt: 
 
    (1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir 
 uns hieran das Eigentum vor. 
 
    (2) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch 
 Verarbeitung oder Umbildung unserer Ware entstehenden 
 Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei diese Vorgänge für 
 uns erfolgen, so dass wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer 
 Verarbeitung oder Umbildung mit Waren Dritter deren 
 Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im 
 Verhältnis der objektiven Werte dieser Waren. 
 
 Bei Vermischung oder Verbindung unserer Sachen mit 
 anderen Gegenständen erwerben wir ebenfalls Miteigentum 
 im eben beschriebenen Verhältnis. Erfolgt der Vorgang in der 
 Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache 
 anzusehen ist, wird vereinbart, dass der Lieferant uns 
 anteilsmäßig Miteigentum überträgt. 
 Der Hersteller verwahrt unser Eigentum mit handelsüblicher 
 Sorgfalt. 
 
    (3) Soweit der Schätzwert unserer Sicherungsrechte den Wert der 
 gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt, werden 
 die überschießenden Sicherungsrechte frei. Deren Auswahl 
 obliegt unserer Entscheidung. 
 
§ 8 Regress: 
 
    (1) Werden wir wegen eines mangels der vom Lieferanten 
 gelieferten Sache aus Produzentenhaftung, Produkthaftung 
 oder aufgrund sonstiger Haftungstatbestände in Anspruch 
 genommen, so hat der Lieferant uns von der aus dem Mangel 
 resultierenden Haftung freizustellen, sowett er für den Mangel 
 verantwortlich ist und er im Aussenverhältnis selbst haftet. 
Die  Freistellung hat dabei auf erstes Anfordern zu erfolgen.  
 
    (2) In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige 
 Aufwendungen gemäss §§ 683, 670 BGB bzw. §§ 830, 840, 
 426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang 
 mit einer Rückrufaktion ergeben. Im Rahmen der 
 Zumutbarkeit und Möglichkeit unterrichten wir den 
 Lieferanten unverzüglich von Inhalt und Umfang der Aktion. 
 Weiter gehende gesetzliche Ansprüche bleiben vorbehalten. 
 
    (3) Werden wir wegen eines Mangels der vom Lieferanten 
 gelieferten Sache anderweitig in Anspruch genommen, steht 
 uns der Regressanspruch gegen den Lieferanten aus § 478 
 BGB vollumfänglich zu; eine Ausnahme davon besteht nur 
 dann, wenn uns zuvor ein gleichwertiger Ausgleich für den 
 Regressanspruch eingeräumt wurde. 
 

(4) Zur Sicherung dieser Ansprüche hat der Lieferant eine 
 entsprechende Haftpflichtversicherung mit einer 
 Deckungssumme von mindestens 10 Mio. Euro pro  
 Personen-/Sachschaden � pauschal � zu unterhalten. 
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§ 9 Schutzrechte 

 
    (1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit 
 seiner Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. 
 
    (2) Werden wir von Dritten deswegen in Anspruch genommen, ist 
 der Lieferant verpflichtet, uns von diesen Ansprüchen 
 freizustellen. Die Freistellung erfolgt auf erstes Anfordern. 
 Wir sind ohne Zustimmung des Lieferanten nicht berechtigt, 
 mit dem Dritten irgendwelche Vereinbarungen (insbesondere 
 Vergleiche) zu treffen. 
 
    (3) Diese Freistellungsverpflichtung bezieht sich auch auf alle 
 Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der 
 Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendig erwachsen. 
 
    (4) Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche beträgt zehn Jahre 
 und beginnt mit Abschluss der jeweiligen Verträge. 
 
    (5) Konstruktionszeichnungen und ähnliche Unternehmens- 
 unterlagen verbleiben in unserem Eigentum und sind stets 
 streng vertraulich zu behandeln. Sie dürfen Dritten ohne 
 unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. 
 Bei Verletzung dieser Pflichten haftet uns der Lieferant in 
 vollem Umfang nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
§ 10 Gesamthaftung: 
 
 Ansprüche des Lieferanten gleich aus welchem Rechtsgrunde 
 (insbesondere Ansprüche aus Verschulden bei 
 Vertragsabschluss, Verletzung von vertraglichen Haupt- und 
 Nebenpflichten, Aufwendungsersatz, unerlaubter Handlung 
 sowie sonstiger deliktischer Haftung) sind ausgeschlosssen; 
 dies gilt insbesondere für  Ansprüche, die nicht aus der 
 Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren. 
 
 Wir haften nach den gesetzlichen Vorschriften, sofern wir 
 oder unsere Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertreter 
 unsere Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzen; die 
 gesetzlichen Bestimmungen greifen auch dann ein, wenn wir 
 schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) 
 verletzen; sofern uns nicht Vorsatz zur Last fällt, ist unsere 
 verbleibende Haftung auf den vertragstypischen 
 vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
 Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
 wenn uns eine Haftung für die Verletzung von Leben, Körper 
 oder Gesundheit angelastet wird. Gleiches gilt bei Übernahme 
 einer Garantie und bei Zusicherung einer Eigenschaft, falls 
 gerade ein davon umfasster Mangel unsere Haftung auslöst. 
 Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt Vorstehendes 
 entsprechend. Eine Umkehr der Beweislast ist nicht bezweckt. 
 
§ 11 Leistungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht und 
 Beweislastverteilung 
 
    (1) Leistungsort für unsere Pflichten (insbesondere für unsere 
 Zahlungen) ist unser Geschäftssitz 
 
    (2) Gerichtsstand für alle Klagen ist unser Geschäftssitz. 
 Andere zulässige allgemeine oder besondere Gerichtsstände 
 stehen uns aber ebenfalls offen. 
 
    (3) Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus diesem Vertrag 
 gilt das nicht vereinheitlichte Recht der Bundesrepublik 
 Deutschland (BGB, HGB). Die Geltung des UN-Kaufrechts 
 (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
    (4) Durch keine der in diesen Bedingungen vereinbarten Klauseln 
 wird die gesetzliche oder richterrechtliche 
 Beweislastverteilung geändert. 
 

 
 
 
 
§ 12 Sonstige Bestimmungen:  
 
    (1) Änderungen des Vertrages können nur im Einverständnis mit 
 uns wirksam werden. 
 
    (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz 
 oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die 
 übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner 
 verpflichten sich, einer Regelung zuzustimmen, durch die der 
 mit der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung verfolgte 
 Sinn und Zweck im wirtschaftlichen Bereich weitgehend 
 erreicht wird. 
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